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das eommittirende Gericht zur weitern
Verhandlung eiugesandt werden muß,
werden bey dem Amte nicht die Spor¬
teln nach der Summen - Größe ( Amts-
Sporteln - Tare S . 9 . Nr . z6 . ) , son¬
dern nur einfache Protocvllgebuhren ( eben¬
das . S . Z. Nr . 16 . ) , und die Fuhrko-
sten und Diäten des Beamten , wenn der
Verkauf nicht in dessen Wohnorte vorge¬
nommen ist , angesetzt ; dagegen sind

s ) wenn demnächst bey dem committiren-
den Gerichte der Verkauf , entweder auf
den Grund des eingesandten Amts -Pro-
tocolls oder auf sonstige weitere Verhand¬
lung , zur Vollständigkeit gelangt / und
der Zuschlag crtheilt wird , von dem

Sportelnrendanten desselben der Ansatz
der Sporteln nach der Summengröße,
wie die Amts - Sportelntare , S . 9.
Nr . 96 . , solche bestimmt , ungleichen
die Belegung des darüber aufgenomnie-
nen gerichtlichen Prvtoeolls mit Stcm-
pelpapier nach der Summengröße zu
besorgen , und diese Sporteln in seiner
Rechnung gehörig zu vereinnahmen.

60 ) Regierungs - Bekanntmachung
v . 9 . Dec.  1820 . vukl . Dec.  14 . 1820.

^ , SchLrfuftg der
Zur allgemeinen Nachachtung wird hie - Straft wegen
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